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Chronique générale

Armée

Organisation militaire

Die Verhandlungen zur Umsetzung des Übereinkommens über Streumunition wurden
nach der Publikation einer Botschaft des Bundesrates Anfang Juni 2011 neu
aufgenommen. Das im Übereinkommen festgesetzte Verbot der Verwendung,
Entwicklung und Produktion, des Erwerbs und Transfers sowie der Lagerung von
Streumunition hatte in den Räten keine Diskussionen verursacht. Doch durch die
Vorgaben in der internationalen Konvention musste das schweizerische
Kriegsmaterialgesetz (KMG) revidiert werden. Als Erstrat widmete sich die kleine
Kammer dem Geschäft. Die vom Bundesrat beantragten Änderungen, die von der SiK-SR
den Ratsmitgliedern allesamt zur Annahme empfohlen wurden, wurden angenommen.
Für einige Verwirrung sorgten unklare Definitionen über die indirekte und direkte
Finanzierung von Gesellschaften oder Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit dem
Vertrieb oder der Entwicklung von Streumunition stehen. Diese konnte die SiK-SR
jedoch mit einer präziseren Terminologie in den betreffenden Gesetzesartikeln
beheben, so dass sowohl dem Übereinkommen zugestimmt wurde als auch die
Änderungen am KMG genehmigt wurden. Damit wurde das Geschäft an den Nationalrat
überwiesen, der sich im Dezember damit befasste. Vor der Beratung wurde im
Nationalrat ein Ordnungsantrag auf Absetzung des Geschäfts bis zum Eintreffen des
Berichtes zur Zukunft der Artillerie (Po. 11.3752) abgewiesen. Der Sprecher der SiK-NR,
Walter Müller (fdp, SG), trug im Nationalrat die Standpunkte der Kommission vor, deren
Mehrheit Nichteintreten auf die Vorlage beantragt hatte. Einer langen, emotional
geführten Diskussion, vorwiegend um die Rolle der Armee und deren
Verteidigungsauftrag, folgte die Abstimmung, in der sich eine Koalition der Linken und
bürgerlichen Mitteparteien gegen die SVP für ein Eintreten durchsetzte. Das Geschäft
wurde zur Detailberatung in die SiK-NR zurückgewiesen. Diese fand nicht mehr im
Berichtjahr statt. 1

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 21.12.2011
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Die Verhandlungen zum Übereinkommen über Streumunition und den damit
zusammenhängenden Änderungen des Schweizerischen Kriegsmaterialgesetzes (KMG)
wurden im März des Berichtsjahres wieder aufgenommen. Das Übereinkommen
statuiert ein umfassendes Verbot der Verwendung, Entwicklung und Produktion, des
Erwerbs und Transfers sowie der Lagerung von Streumunition. Der Bundesrat hatte es
Ende 2008 ratifiziert. Die Umsetzung des Verbots von Streumunition hat allerdings
Auswirkungen auf das KMG, da noch Bestände von Streumunition in der Schweiz
vorhanden sind und Streumunition in der Artillerie noch als Bewaffnung verwendet
werden kann. 2011 wurde die Botschaft mit marginalen Änderungen, vorwiegend
Wortpräzisierungen, vom Ständerat angenommen und dem Nationalrat überwiesen. Der
Nationalrat war Ende 2011 auf das Geschäft eingetreten, hatte dieses jedoch zur
Detailberatung zurück an seine SiK übertragen. Diese hatte sich Anfang 2012 damit
auseinander gesetzt und im März gelangte das Geschäft wieder in den Nationalrat. Die
Ratifizierung des Übereinkommens über Streumunition war weder im Vorjahr noch im
Berichtsjahr umstritten. Diskutierte Anpassungen betrafen jeweils nur das KMG. Ein
Änderungsantrag betraf das Verbot der Finanzierung von Entwicklung, Herstellung oder
Erwerb dieser verbotenen Munition. Der betreffende Artikel im KMG regelte unter
anderem die indirekte Finanzierung. Die indirekte Finanzierung sollte verboten werden,
wenn damit eine direkte Finanzierung umgangen werden soll. Eine Minderheit Hiltpold
(fdp, GE) verlangte, die indirekte Finanzierung gänzlich zu verbieten, unabhängig davon,
ob damit eine direkte Finanzierung umgangen werden soll. Nach einigen
Wortmeldungen wurde allerdings der Antrag der Mehrheit der SiK-NR angenommen und
damit der Beschluss des Ständerates bestätigt. Eine redaktionelle Anpassung im
französischen Text wurde in der Differenzbereinigung vom Ständerat ebenfalls
diskussionslos akzeptiert. Die Schlussabstimmungen zur Annahme des
Übereinkommens über Streumunition sowie über das Kriegsmaterialgesetz fielen
deutlich aus: Das KMG wurde mit 153 zu 31 im Nationalrat und einstimmig im Ständerat
angenommen, das Übereinkommen über Streumunition wurde mit 151 zu 32 und
ebenfalls einstimmig (SR) angenommen. Damit wurden beide Geschäfte angenommen
und abgeschlossen. 2

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 16.03.2012
MAXIMILIAN SCHUBIGER

1) AB NR, 2011, S. 2161 ff.; BBl, 2011, S. 5905 ff.
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2) AB NR, 2012, S. 182 ff. und 555; AB SR, 2012, S. 143 und 271; BBl, 2012, S. 3541 ff. und 5383 ff.
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